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Sitzung Nr. 17 / 2023 - 2028 der Gemeindevertretung Aumühle vom 

24.07.2025 
 
 

 
TOP 12 Kapazitätsbegrenzung und Aufnahmekriterien für die Fürstin-Ann-

Mari-von-Bismarck-Schule Aumühle für das Schuljahr 2026/2027 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Aumühle beschließt, den Bürgermeister zu beauftragen, die 
Kapazitätsbegrenzung (Zweizügigkeit) für die Fürstin-Ann-Mari-von-Bismarck-Schule in 
Aumühle beim Schulamt des Kreises Herzogtum Lauenburg zu beantragen und fol-
gende Aufnahmekriterien festzulegen: 
 
Die Anmeldungen sollen in folgender Reihenfolge berücksichtigt werden: 
 
1. Aufnahme aller Kinder mit alleinigem oder Hauptwohnsitz in Aumühle (Durch-

führung der Schulpflicht). 
2. Aufnahme von Kindern mit alleinigem oder Hauptwohnsitz aus den Gemeinden 

Kröppelshagen-Fahrendorf oder Wohltorf (Umfeld Börnsener Straße/ Querkamp). 
3. Aufnahme von Kindern, deren Geschwister die Grundschule Aumühle im folgenden 

Schuljahr ebenfalls besuchen. 
4. Aufnahme aller anderen Kinder (nach Eingang der Anmeldung). 
 
Die Schulleitung entscheidet eigenständig unter wirtschaftlichen und pädagogischen 
Gesichtspunkten über die Aufnahme eines Kindes. Kann-Kinder werden nur aufgenom-
men, wenn freie Plätze vorhanden sind. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
14 14 0 0 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 



rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 27.10.2025 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 


	Auszug beglaubigt

